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1 Vorbemerkung 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 18.11.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebau-

ungsplanvorentwurf "Solarpark Gröninger Feld " mit den örtlichen Bauvorschriften aufzustel-

len und mit dem Beschluss in der Gemeinderatsitzung am 24.03.2022 die frühzeitige Beteili-

gung durchzuführen. Die Einholung der Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange fand vom 08.04.2022 bis einschließlich 09.05.2022 statt. Die öffentliche 

Auslegung fand im gleichen Zeitraum statt. Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan 

und Text vom 24.03.2022.  

 

Es folgen, zunächst eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen, sowie anschließend 

daran die Anregungen im Original und die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Pla-

ners.  

 

Private Stellungnahmen sind im Auslegungszeitraum nicht eingegangen. 

 

 

 

 

2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 "Solarpark Gröninger Feld" Gemeinde Schechingen 
 
Folgende Behörden und Leitungsträger wurden um eine Stellungnahme gebeten. Eingegan-

gene Stellungnahmen sind hervorgehoben. 

 
 
Nr. 1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 2 Regionalverband Ostwürttemberg 

Nr. 3 Landratsamt Ostalbkreis  

Nr. 4 Landratsamt Ostalbkreis Forstausenstelle 

Nr.5 Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 6 Zweckverband Landeswasserversorgung 

Nr. 7  Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 8 Terranetz BW GmbH 

Nr. 9 Netze BW GmbH 
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Nr. 10 Sdt. Net. AG 

Nr. 11 Vodafone / Kabel Deutschland GmbH 

Nr. 12 Ericsson Service GmbH 

Nr. 13 EnBW ODR  

Nr. 14 Netze NGO Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH 

Nr. 15 Netcom BW GmbH  

Nr. 16 Deutsche Transalpine Ölleitung GmbH 

Nr. 17 Telefonica O2 Telefonica Germany GmbH Co. OHG 

Nr. 18 Evonik Technologie & Infrastruktur GmbH 

Nr. 19 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG) 

Nr. 20 COLT technology Service GmbH 

Nr. 21 Präsidium Technik Logistik Service der Polizei Autorisierte Stelle Digitalfunk 

Nr. 22 GOA 

Nr. 23 Polizeipräsidium Aalen 

Nr. 24 Landratsamt Ostalbkreis Geoinformation und Landentwicklung 

Nr. 25 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

Nr. 26 NABU Schwäbisch Gmünd 

Nr. 27 LBV Geschäftstelle der Bauernverbände Göppingen, Heidenheim, Ostalb 

Nr. 28 Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein 
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Nr. 29 Stadt Schwäbisch Gmünd 

Nr. 30 Stadt Heubach 

Nr. 31 Gemeinde Mögglingen 

Nr. 32 Gemeinde Iggingen 

Nr. 33 Gemeinde Bartholomä 

Nr. 34 Gemeinde Heuchlingen 

Nr. 35 Gemeindeverwaltungsverband Leintal-Frickenhofer Höher 

Nr. 36 Bundesnetzagentur 

Nr. 37 MBF „Aufwind 90“ e.V. Schechingen 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Raumordnung 
 

Der Hinweis auf die Genehmigungspflicht wird zur Kenntnis genommen und 

in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

Der regionalplanerische Grundsatz des schutzbedürftigen Bereichs für Land-

wirtschaft und Bodenschutz laut PS 3.2.2.1 wird teilweise respektiert. Die be-

schriebenen Bodenfunktionen als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Fil-

ter und Puffer bleiben durch die geplante Nutzung weitestgehend erhalten. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung ist hingegen nicht mehr als Ackerfläche 

möglich, jedoch in eingeschränktem Umfang als Wiese, bzw. Weide. Das re-

gionalplanerische Ziel laut PS 5.3.2 wird durch in derselben Art und Weise 

respektiert. Die Bodengüte bleibt dauerhaft bewahrt und wird durch den ge-

ringen Bodeneingriff bei der geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage nur 

marginal beeinträchtigt. Die landwirtschaftliche Nutzung verändert sich vom 

bisherigen Ackerbau zur Wiesennutzung. Eine Rückbauverpflichtung nach 

Nutzungsende der Anlage gewährleistet eine anschließende landwirtschaft-

liche Wiedernutzung. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung ergänzt. 

 

Der PS 4.2.3.2 beschreibt auch das Ziel der vorliegenden Planung, einen Aus-

bau der solaren Stromgewinnung anzustreben. Es ist richtig und wichtig be-

stehende Flächen, ob auf Dächern, Fassaden, oder entlang bestehender Ver-

kehrsachsen mit Photovoltaikanlagen zu versehen. Mit der Freiflächensolar-

anlage lässt sich jedoch zusätzlich in kurzer Zeit eine durchaus große Fläche 

zur Herstellung erneuerbarer Energie nutzen. Es könnte somit schneller und 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

effektiver eine entsprechende Menge an Energie erzeugt werden, die so 

nicht auf privaten oder auch öffentlichen Gebäuden erzeugt werden kann. 

 

Im Gemeindegebiet Schechingen bestehen im Außenbereich keine Flächen 

die vorbelastet oder das Landschaftsbild weniger beeinträchtigen und zeit-

nah entwickelt werden können. Das Plangebiet wird als Vorrangflur Stufe II 

der digitalen Flurbilanz ausgewiesen sowie ca. 90 % des gesamten Außenbe-

reichs der Gemarkung Schechingen. Ein Verlust der Bodenfunktion wird 

durch die Art der Errichtung insoweit vermieden, da keine tiefgründigen oder 

auch flächenhafte Fundamente erstellt werden. Der Eingriff in den Boden ist 

marginal. Die landwirtschaftliche Nutzung wird in Ziffer II.A.1 des Textteils 

zum Bebauungsplan nun ausdrücklich zugelassen. 

 

Die Fläche ist im regionalen Vergleich zwar für die landwirtschaftliche Pro-

duktion gut geeignet, alternative geringwertigere Flächen stehen jedoch 

nicht zur Verfügung in einer wirtschaftlich tragbaren Entfernung zum beste-

henden Einspeisepunkt in Leinzell in ca. 5 km Entfernung. Der nächste Ein-

speisepunkt liegt mit ca. 25 km Entfernung in Aalen-Wasseralfingen. 

 

Das frühe Planungsstadium ist tatsächlich ausschlaggebend für die bisheri-

gen Darstellungen zu den Alternativflächen. Die Alternativflächenprüfung 

und Herleitung des Plangebiets werden in der aktuellen Begründung vertie-

fend dargestellt. Die Flächenverfügbarkeit wird detaillierter dargestellt. Es 

wurden im Vorfeld der Planung Gespräche mit Landwirten aus Göggingen, 

Schechingen und Obergröningen zu Tausch, oder Kauf geführt, die ergebnis-

los blieben.  

 

Die Digitale Flurbilanz wird als Grundlage für die Alternativflächenprüfung im 

Sinne des PS 5.3.2 herangezogen. Die Erkenntnisse zum bisher bewirtschaf-

tenden landwirtschaftlichen Betrieb werden ebenfalls in die Begründung mit 

aufgenommen. Der Betrieb verfügt über 80 ha Fläche und hat mit dem 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verlust von ca. 5 % seiner Flächen laut eigener Aussage keine existenziellen 

Probleme. 

 

 

Eine Rückbauverpflichtung der Photovoltaikanlage bei Nutzungsaufgabe 

wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Im LEP wird die Multifunktionalität der Landwirtschaft und der Erhalt der Kul-

turlandschaft beschrieben, welche auch durch die Entwicklung von Solaran-

lagen auf dieser Fläche gewahrt bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 
 

Der Bebauungsplan trägt, durch die Ermöglichung der Errichtung von Anla-

gen zur Erzeugung regenerativer Energien, in geringem Umfang dazu bei, die 

internationalen und nationalen Klimaschutzziele von Bund und Land zu errei-

chen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Landwirtschaft 
 

I. Grundsätzliche Anmerkungen 

 

Die Notwendigkeit der Nutzung von Dachflächen und vorgeprägten Standor-

ten im Außenbereich für Photovoltaikanlagen wird anerkannt. Bei den ge-

planten Ausbauzielen und deren zeitlicher Relevanz werden jedoch ergän-

zend Standorte im Außenbereich notwendig.   

 

Die mittlerweile überarbeitete Alternativflächenprüfung um den Einspeise-

punkt in Leinzell zeigt, dass bei dem im räumlichen Zusammenhang in Frage 

kommenden, verfügbaren Flächenangebot keine geringerwertigen landwirt-

schaftlichen Flächen (Grenz- oder Untergrenzfluren) zur Errichtung der ge-

planten Photovoltaikanlage herangezogen werden können.  

 

Die folgende Würdigung der Landwirtschaft wird mit in die Begründung auf-

genommen: „Die heimische Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Versorgungssicherheit mit lokal erzeugten Nahrungsmitteln. Hierzu sind 

hochwertige Böden erforderlich. Gleichzeitig werden in Deutschland etwa 10 

% dieser Böden zur Erzeugung von Energiepflanzen herangezogen, deren Flä-

cheneffizienz gegenüber Photovoltaikanlagen um ein Vielfaches darunter 

liegt. Diese Fläche wird nicht direkt verbraucht oder versiegelt, jedoch wird 

sie der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche für Lebensmittel- und Futterpro-

duktion entzogen.“ Im Umweltbericht ist die Flurbilanz im Schutzgut Fläche 

erwähnt und gewürdigt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bewertung des Standortes Schechingen – Gröninger Feld 

 

Die raumordnerische Bewertung wurde bereits in der vorausgegangenen 

Stellungnahme des RP zur Raumordnung behandelt. 

 

Der aktuelle Pächter mit Milchviehhaltung verfügt insgesamt über ca. 80 ha 

Fläche (40 ha eigene Flächen und 40 ha Pachtflächen). Laut eigener Aussage 

wird sein Betrieb durch die Umnutzung und damit den Verlust von ca. 5 % 

seiner Flächen nicht erheblich beeinträchtigt, oder gar in seiner Existenz be-

droht. Eine Nutzung der Fläche als extensive Wiese ist zukünftig möglich. 

 

Eine Rückbauverpflichtung wird im Textteil zum Bebauungsplan verankert. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Die Trassenführung entlang der Wege findet innerhalb der Bankettstreifen 

statt und wird nicht zu Flächenverlusten für die Landwirtschaft führen. 

 

Die Umwandlung in eine artenreiche Wiese ist in der Tat ein langwieriger 

Prozess. Die Bewertung des Biotoptyps im Umweltbericht orientiert sich an 

einer Standard-Fettwiese, ohne Zuschlag für den Artenreichtum. Der ange-

strebte Artenreichtum der Wiese wird sich nur über die extensive Bewirt-

schaftung und Verzicht auf Düngung einstellen können. 

 

Die Zielsetzung der extensiven Wiesenutzung entsteht zum einen aus der 

Nähe des Plangebiets zum Naturschutzgebiet „Schechinger Weiher“ und den 

damit verbundenen positiven Effekten für die dortigen geschützten Tier- und 

Pflanzenarten. Eine intensivere Wiesennutzung mit Düngung und Vielschnitt 

wäre zum anderen unter der Photovoltaikanlage auch sicherlich nicht effi-

zient umsetzbar. Somit ist die extensive Wiesennutzung naheliegend.   

 

Die Hinweise zur fachlich anspruchsvollen Umwandlung von Acker in Wiese 

werden zur Kenntnis genommen. Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen mit In-

anspruchnahme weiterer, externer landwirtschaftlicher Flächen sind nicht 

erforderlich. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Umwelt 
 

Naturschutz 

Der Biotopverbund wird berücksichtigt durch die Festsetzungen von Pflanz-

geboten für frei wachsende, gebietsheimische Feldhecken. Diese dienen ana-

log zu den bestehenden Hecken im Naturschutzgebiet „Schechinger Weiher“ 

dem Biotopverbund. Auch die Festsetzung zur nahezu flächendeckenden An-

lage einer extensiven, artenreichen Wiese dient diesem Ziel. 

 

Es liegen keine Hinweise vor, die eine negative Wirkung der geplanten Anlage 

auf das benachbarte Naturschutzgebiet vermuten lassen. Die Eingrünungs-

maßnahmen legen eher die Steigerung des Insektenreichtums auf dem bis-

her intensiv genutzten Acker nahe und damit eine Förderung der Nahrungs-

grundlage von vorkommenden Vogelarten.  

 

Die Blendfreiheit der Anlage wird auch aus Verkehrssicherungsgründen an-

gestrebt. Eine erhebliche Störwirkung kann aus den vorliegenden Daten nicht 

abgeleitet werden. Greifvögel wie Mäusebussard oder Rotmilan nutzen Frei-

flächen PV Anlagen nachweislich als zusätzlichen Nahrungshabitat, aufgrund 

der Steigerung des Vorkommens von Kleinsäugern in den extensiv genutzten 

Wiesen. 

 

Die artenschutzrechtliche Prüfung wird im Verfahren erstellt und vorgelegt. 

Derzeit ist kein Erfordernis einer Ausnahme für streng geschützte Tier- oder 

Pflanzenarten erkennbar. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Sonstige Hinweise und Anmerkungen 

 

Die Hinweise und Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-

nommen und teilweise in der oben dargestellten Form in Begründung und 

Textteil ergänzt.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Der regionalplanerische Grundsatz des schutzbedürftigen Bereichs für Land-

wirtschaft und Bodenschutz laut PS 3.2.2.1 wird teilweise respektiert. Die be-

schriebenen Bodenfunktionen als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Fil-

ter und Puffer bleiben durch die geplante Nutzung weitestgehend erhalten. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung ist hingegen nicht mehr als Ackerfläche 

möglich, jedoch in eingeschränktem Umfang als Wiese, bzw. Weide. Das re-

gionalplanerische Ziel laut PS 5.3.2 wird durch in derselben Art und Weise 

respektiert. Die Bodengüte bleibt dauerhaft bewahrt und wird durch den ge-

ringen Bodeneingriff bei der geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage nur 

marginal beeinträchtigt. Die landwirtschaftliche Nutzung verändert sich vom 

bisherigen Ackerbau zur Wiesennutzung. Eine Rückbauverpflichtung nach 

Nutzungsende der Anlage gewährleistet eine anschließende landwirtschaft-

liche Wiedernutzung. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung ergänzt. 

 

Der PS 4.2.3.2 beschreibt auch das Ziel der vorliegenden Planung, einen Aus-

bau der solaren Stromgewinnung anzustreben. Es ist richtig und wichtig be-

stehende Flächen, ob auf Dächern, Fassaden, oder entlang bestehender Ver-

kehrsachsen mit Photovoltaikanlagen zu versehen. Mit der Freiflächensolar-

anlage lässt sich jedoch zusätzlich in kurzer Zeit eine durchaus große Fläche 

zur Herstellung erneuerbarer Energie nutzen. Es könnte somit schneller und 

effektiver eine entsprechende Menge an Energie erzeugt werden, die so 

nicht auf privaten oder auch öffentlichen Gebäuden erzeugt werden kann. 

 

Im Gemeindegebiet Schechingen bestehen im Außenbereich keine Flächen 

die vorbelastet oder das Landschaftsbild weniger beeinträchtigen und zeit-

nah entwickelt werden können. Das Plangebiet wird als Vorrangflur Stufe II 

der digitalen Flurbilanz ausgewiesen sowie ca. 90 % des gesamten 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Außenbereichs der Gemarkung Schechingen. Ein Verlust der Bodenfunktion 

wird durch die Art der Errichtung insoweit vermieden, da keine tiefgründigen 

oder auch flächenhafte Fundamente erstellt werden. Der Eingriff in den Bo-

den ist marginal. Die landwirtschaftliche Nutzung wird in Ziffer II.A.1 des 

Textteils zum Bebauungsplan nun ausdrücklich zugelassen. 

 

Die Fläche ist im regionalen Vergleich zwar für die landwirtschaftliche Pro-

duktion gut geeignet, alternative geringwertigere Flächen stehen jedoch 

nicht zur Verfügung in einer wirtschaftlich tragbaren Entfernung zum beste-

henden Einspeisepunkt in Leinzell in ca. 5 km Entfernung. Der nächste Ein-

speisepunkt liegt mit ca. 25 km Entfernung in Aalen-Wasseralfingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-

regung die Flurbilanz der Wirtschaftsfunktionskarte heranzuziehen, wird 

nachgekommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsbereich Wald- und Forstwirtschaft 

 

Der geplante Abstand des Solarparks zum Wald kann aus Wirtschaftlichkeits-

gründen nicht erweitert werden. Der Waldabstand nach § 4 Abs. 3 LBO dient 

dem Schutz des Waldes vor Feuerstätten und damit vor der Brandgefahr und 

dem Schutz der Menschen in Gebäuden. Dies wird als Hinweis in Ziffer III.13 

im Textteil aufgenommen. Beide Eigentümer (sowohl der des Waldgrund-

stücks als auch der des Solarparkgrundstückes) haben das Nachbarrecht zu 

beachten und sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Es 

schließt ein, dass der Eigentümer des Solarparks seine Anlage vor vorherseh-

baren Gefahren selbst schützt und sei es nur durch eine entsprechend (hö-

here) Versicherung. Eine Haftverzichtserklärung zwischen Waldbesitzer und 

Solarparkbetreiber ist in Vorbereitung. Der aktuelle Waldrand wird z.T. durch 

eine Eichenreihe gebildet, die auf dem Grundstück des Solarparkbetreibers 

wächst und in dessen Verantwortung liegt. Eventuelle Bewirtschaftungser-

schwernisse hat dieser somit selbst zu tragen. Das trifft auch auf die beschrie-

benen Gefahren während der Bauphase zu. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht 

 

Gewerbeaufsicht 

Auf das Arbeitspapier „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung 

von Lichtimmissionen“ wird unter den Hinweisen im Textteil Ziffer III.15 ver-

wiesen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Altlasten und Bodenschutz 

Eine Eingriffs- Ausgleichbilanzierung wurde im Zuge der Erstellung des Um-

weltberichts durchgeführt und liegt den Unterlagen zum Bebauungsplanver-

fahren bei. Der Hinweis auf den Bodenschutz ist in Ziffer III.8 des Textteils 

enthalten. Durch die Errichtung von Solaranlagen ist nicht von einem hohen 

Maß an Erdaushub auszugehen. Die Module bzw. deren Befestigungen wer-

den ausschließlich direkt ohne Fundament in den Boden getrieben. Der 

durch Nebenanlagen (bspw. Trafogebäude) anfallende Aushub kann auf dem 

Gelände untergebracht werden. Der allgemeine Hinweis zum Erdmassenaus-

gleich ist in Ziffer III.5 des Textteils enthalten. 

 

 

 

Geschäftsbereich Landwirtschaft 

Die Begründung des Bebauungsplans wurde hinsichtlich der Auswertung der 

digitalen Flurbilanz in der Alternativflächenprüfung ergänzt. Die Bewertung 

von Auswirkungen auf landwirtschaftliche Belange ist durch die nunmehr 

vorliegenden Unterlagen möglich.  

 

Es wird anerkannt, dass die Futtermittelgewinnung auf Ackerflächen deutlich 

leichter ist als auf Wiesen unter den Solarmodulen. Angesichts der gesell-

schaftlichen Wirklichkeit erscheint es jedoch sinnvoller, weniger Milch zu 

produzieren und zu exportieren und dafür mehr Energie im eigenen Land für 

den dringenden Bedarf des Verkehrs, der Haushalte und dem Wärmemarkt 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

bereit stellen zu können. Dabei darf auch berücksichtigt werden, dass Solar-

module sehr viel effektiver sind, als z.B. Mais für Biogasanalgen anzubauen. 

 

Der aktuelle Pächter mit Milchviehhaltung verfügt insgesamt über ca. 80 ha 

Fläche (40 ha eigene Flächen und 40 ha Pachtflächen). Laut eigener Aussage 

wird sein Betrieb durch die Umnutzung und damit den Verlust von ca. 5 % 

seiner Flächen nicht erheblich beeinträchtigt, oder gar in seiner Existenz be-

droht. Eine Nutzung der Fläche als extensive Wiese ist zukünftig möglich. 

Eine Rückbauverpflichtung wird im Textteil zum Bebauungsplan verankert. 

 

 

Geschäftsbereich Geoinformation und Landentwicklung 

Die Darstellung der Beschriftung wurde angepasst und können nun auseinan-

dergehalten werden. 

 

Geschäftsbereich Straßenverkehr 

Auf die Lichtemissionen wird in Ziffer III.15 des Textteils hingewiesen. Die Zu-

wegung über den vorhandenen asphaltierten Feldweg erscheint sowohl für 

den Bau als auch den Betrieb der Anlage ausreichend. 

 

 

Geschäftsbereich Naturschutz 

Der Umweltbericht und die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung sind mittler-

weile fertiggestellt und werden den Unterlagen zur öffentlichen Auslegung 

und Behördenbeteiligung beigelegt. Die Festsetzungen zur Eingrünung müs-

sen so gestaltet werden, dass ein ausreichender Ertrag und damit eine mög-

lichst geringe Verschattung der Module möglich ist. Außerdem darf die Flä-

che nicht zu groß werden, um nicht noch mehr Ackerflächen der landwirt-

schaftlichen Nutzung entziehen zu müssen. Die Bereiche der Pflanzgebote 

zur Anlage einer freiwachsenden gebietsheimischen Feldhecke werden aktu-

ell auf 8 m Breite festgelegt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Die Aufständerungshöhe wurde auf 3,8 m reduziert. Diese Höhe hat auch zu 

berücksichtigen, dass unter den Modulen genügend Platz für eine Wiesen-

nutzung (diese hat allein eine Höhe von 0,6 bis 0,8 m) bleiben muss.  

 

Eine konkrete Festsetzung der Fassadengestaltung von Nebenanlagen ist 

aufgrund der technischen Erfordernisse und Brandschutzbestimmungen in 

der vorgeschlagenen Form nicht möglich. 

 

Im Textteil zum Bebauungsplan unter den Hinweisen Ziffer III.9 wird auf die 

insektenfreundliche Beleuchtung hingewiesen. Ein kompletter Verzicht ist 

aufgrund von seltenen Ereignissen wie Störungen der Anlage nicht umsetz-

bar.  

 

Das RP-Stuttgart als höhere Naturschutzbehörde wurde und wird weiterhin 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-

nommen und teilweise in der oben dargestellten Form in Begründung und 

Textteil ergänzt.   
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der geplante Abstand des Solarparks zum Wald kann aus Wirtschaftlichkeits-

gründen nicht erweitert werden. Der Waldabstand nach § 4 Abs. 3 LBO dient 

dem Schutz des Waldes vor Feuerstätten und damit vor der Brandgefahr und 

dem Schutz der Menschen in Gebäuden. Dies wird als Hinweis in Ziffer III.13 

im Textteil aufgenommen. Beide Eigentümer (sowohl der des Waldgrund-

stücks als auch der des Solarparkgrundstückes) haben das Nachbarrecht zu 

beachten und sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Es 

schließt ein, dass der Eigentümer des Solarparks seine Anlage vor vorherseh-

baren Gefahren selbst schützt und sei es nur durch eine entsprechend (hö-

here) Versicherung. Eine Haftverzichtserklärung zwischen Waldbesitzer und 

Solarparkbetreiber ist in Vorbereitung. Der aktuelle Waldrand wird z.T. durch 

eine Eichenreihe gebildet, die auf dem Grundstück des Solarparkbetreibers 

wächst und in dessen Verantwortung liegt. Eventuelle Bewirtschaftungser-

schwernisse hat dieser somit selbst zu tragen. Das trifft auch auf die beschrie-

benen Gefahren während der Bauphase zu. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird in den Textteil aufgenommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geotechnik 

Der Hinweis auf die Geotechnischen Eigenschaften des bestehenden Unter-

grunds, wird in den Textteil Ziffer III.6 sowie in die Begründung zum Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ent-

sprechend in die Unterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 



 

33 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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16. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

37. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Es erschließt sich nicht unmittelbar, warum eine bestandskräftige Flugzone 

nicht mehr gültig sein sollte, wenn die darunter liegende Nutzung sich än-

dert. Die Fläche könnte ohne irgendeine Genehmigung auch gärtnerisch, z.B. 

als Erdbeerfeld mit entsprechenden Folientunneln oder zur Salatzucht in 

Frühbeeten verwendet werden. Der Hinweis ist jedoch wichtig, denn dieses 

Recht war bisher nicht bekannt (es fehlt auch in den entsprechenden Einträ-

gen des Flächennutzungsplanes) und wird daher in den Textteil Ziffer III.14 

unter den Hinweisen aufgenommen, damit der Solaranlagenbetreiber dies in 

seine Anagenplanung mit einbeziehen kann. 

 

 

Planungsrechtlich ist es gleichgültig, wer den Schaden an Solaranlagen von 

abstürzenden Flugzeugen zahlen muss, in der Regel wird das der Verursacher 

sein. Ob das der Betreiber des Flugzeugs ist oder der Betreiber der Solaran-

lage (weil er sich innerhalb der Flugzone angesiedelt hat und daher sich der 

Gefahr bewusst sein und entsprechende Schutzmaßnahmen treffen konnte) 

ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu beurteilen. Eine Lösung erscheint 

im Rahmen des Vollzugs möglich. 

 

 

Es wurde bisher noch keine Abwägung der freizeitlichen Nutzung als Flugmo-

dellgelände gegen die Nutzung als Energieerzeugungsfläche vorgenommen, 

denn auch das Problem der eventuell zu hohen Versicherungsbeiträge für 

den Flugverein scheint mit etwas gutem beiderseitigem Willen lösbar. Die 

Tatsache, dass bisher keine andere geeignete Fläche gefunden werden 

konnte (der Eigentümer konnte sich vorstellen, die Fläche auch im Tausch 

gegen eine gleichwertige abzugeben), wird dann jedoch ebenfalls in die Ab-

wägung eingestellt werden müssen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Hinweise betreffen den Vollzug des Bebauungsplanes, werden zur 

Kenntnis genommen und der Hinweis in Ziffer III.14 entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Text-

teil entsprechend ergänzt. 
 

 

 

 


